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Verordnung: Gastgewerbe-Befähigungsprüfungsordnung 

Verordnung der Wirtschaftskammer Österreich über die Befähigungsprüfung für das 
reglementierte Gastgewerbe (Gastgewerbe-Befähigungsprüfungsordnung) 

Auf Grund der §§ 22 Abs. 1 und 352a Abs. 2 Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 48/2003, wird verordnet: 

Anwendung der Allgemeinen Prüfungsordnung 
§ 1. Auf die Durchführung der Befähigungsprüfung für das reglementierte Gastgewerbe (§ 94 Z 26 GewO 

1994) ist die Allgemeine Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 2. Die Prüfung für das reglementierte Gastgewerbe besteht aus 3 Modulen. 

Modul 1: Schriftliche Prüfung 
§ 3. (1) Die schriftliche Prüfung ist ein einheitlicher Gegenstand und hat sich auf die für die selbständige 

Ausübung eines Gastgewerbes erforderlichen Kenntnisse in Unternehmensführung, insbesondere Kostenrechnung, 
Kalkulation und Controlling sowie Marketing, Management, Organisation und Kommunikation zu erstrecken.  

(2)  Die Erledigung der schriftlichen Arbeiten muss vom Prüfling in 1,5 Stunden erwartet werden können. Die 
schriftliche Prüfung ist nach 2,5 Stunden zu beenden.  

(3) Während der Arbeitszeit hat entweder ein Kommissionsmitglied oder eine andere geeignete 
Aufsichtsperson anwesend zu sein. Die Anwesenheit der gesamten Prüfungskommission während der gesamten 
Arbeitszeit ist nur insoweit erforderlich, als es für die Beurteilung der Leistung des Prüfungskandidaten erforderlich 
ist. 

Entfall von Prüfungsteilen 
§ 4.  Für Personen, die durch Zeugnis nachweisen, dass sie die Unternehmerprüfung erfolgreich abgelegt haben 

oder dass sie die Voraussetzungen für den Entfall des Prüfungsteiles Unternehmerprüfung gemäß § 8 
Unternehmerprüfungsordnung, BGBl. Nr. 453/1993, in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, entfällt die 
schriftliche Prüfung. 

Modul 2: Mündliche Prüfung 
§ 5.  (1) Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Gegenständen:  

1.  Berufs- und Fachkunde (Abs. 2); 
2.  Recht (Abs. 3); 
3.  Technik und Hygiene (Abs. 4). 

    Die Gegenstände haben sich an den für die selbständige Ausübung eines Gastgewerbes erforderlichen 
Kenntnissen zu orientieren. Die mündliche Prüfung darf maximal 15 Minuten pro Gegenstand dauern. Kann eine 
zweifelsfreie Bewertung des Gegenstandes nicht getroffen werden, so kann eine Verlängerung um höchstens 5 
Minuten im Einzelfall erfolgen.  

(2) Im Gegenstand „Berufs- und Fachkunde“ sind dem Kandidaten Fragen aus folgenden Fächern zu stellen: 
1. Lebensmittelkunde (einschließlich Grundzüge der Ernährungslehre); 
2. Küchenkunde; 
3. Getränkekunde; 
4. Servierkunde. 

(3) Im Gegenstand „Recht“ sind dem Kandidaten Fragen aus folgenden Fächern zu stellen: 
a)  Gewerberecht; 
b)  Unternehmerische Rechtskunde einschließlich der Vorschriften über die Preisauszeichnung im Gast-

gewerbe und der Jugendschutzvorschriften; 
c)  Arbeits- und Sozialrecht; 
d)  Steuer- und Abgabenrecht; 
e)  Melderecht; 
f) Wirtschaftskammerorganisation. 

 (4) Im Gegenstand „Technik und Hygiene“ sind dem Kandidaten Fragen aus folgenden Fächern zu stellen: 
1.  Lebensmittelhygiene (inklusive HACCP); 
2.  Unfallverhütung; 
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3.  Einschlägige Umweltschutzvorschriften (inklusive Abfallbewirtschaftung); 
4.  Logiskunde.  

Modul 3: Ausbilderprüfung 
§ 6. Das Modul 3 besteht in der Ausbilderprüfung gemäß § 29a Berufsausbildungsgesetz. 

Bewertung 
§ 7. (1) Für die Bewertung der Gegenstände gilt in sinngemäßer Anwendung der Leistungsbeurteilungs-

verordnung , BGBl. Nr. 371/1974 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 35/1997, das Schulnotensystem von 
„Sehr gut“ bis „Nicht genügend“. 

(2) Ein Modul ist positiv bestanden, wenn alle Gegenstände positiv bewertet wurden. 
(3) Ein Modul ist mit Auszeichnung bestanden, wenn wenigstens die Hälfte der abgelegten Gegenstände mit 

der Note „Sehr gut“ und die übrigen Gegenstände mit der Note „Gut“ bewertet wurden. 
Wiederholung 

§ 8. Prüfungsteile können gemäß § 352 Abs. 11 GewO 1994 entsprechend der Entscheidung der 
Prüfungskommission wiederholt werden. 

Prüfungskommission 
§ 9. (1) Die Prüfungskommission hat aus dem Vorsitzenden, zwei Beisitzern gemäß § 351 und einem weiteren 

Beisitzer gemäß § 352a Abs. 2 GewO 1994 zu bestehen. 
(2) Die Beisitzer gemäß Abs. 1 müssen in einem Beruf tätig sein, für dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse 

in einem der Prüfungsgegenstände erforderlich sind. 
In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 10.  (1) Diese Verordnung tritt mit 1.2.2004 in Kraft. 
(2) Die Gastgewerbe-Befähigungsprüfungsordnung (BGBl. II Nr. 19/1997) tritt gemäß § 375 Z 74 GewO 1994 

mit Ablauf des 31.1.2004 außer Kraft. 
(3) Personen, die zu einer Prüfung gemäß der in Abs. 2 genannten Verordnung antraten, diese aber nicht zur 

Gänze abgelegt oder bestanden haben, dürfen zu den nicht abgelegten oder nicht bestandenen Gegenständen noch 
bis spätestens sechs Monate nach dem Außer-Kraft-Treten der Prüfungsordnung gemäß Abs. 2 nach deren 
Bestimmungen antreten. Wahlweise dürfen diese Personen die Gegenstände aber auch nach der geltenden 
Prüfungsordnung ablegen. In Zweifelsfällen entscheidet der Leiter der Meisterprüfungsstelle, welche Gegenstände 
nach der geltenden Prüfungsordnung abzulegen sind. 
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